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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden 
 

Geschätzte Leserinnen und Leser  
 

Es freut uns, Ihnen unsere neuste 
Ausgabe der Lerch Mitteilungen 
zustellen zu können. Wir möchten 
Sie wiederum über aktuelle The-
men, die bevorstehende Agrama 
und Personelles aus der Lerch 
Treuhand informieren. 
 

In schnellen Schritten geht es be-
reits wieder dem Jahrsende entge-
gen. Ein grosses Thema dieses 
Jahr war und ist immer noch die 
Umsetzung der Agrarpolitik 2014 
–2017. In den letzten Tagen haben 
Sie die Direktzahlungsabrechnung 
2014 erhalten. Bei vielen war die 
Überraschung gross, dass auf den 
ersten Blick die Direktzahlungen 
gegenüber dem letzten Jahr we-
sentlich tiefer sind. Hier ist zu be-
rücksichtigen, dass die Sömme-
rungsbeiträge und die „befristeten“ 
Übergangsbeiträge erst im Dezem-
ber ausbezahlt werden. Der Trend 
sieht so aus, dass vor allem kleine-
re und mittlere Betriebe eher mit 
weniger Direktzahlungen auskom-
men müssen. Dies ist eine Auswir-
kung des Wegfalls eines Haupttei-
les der tierbezogenen Beiträge. 
Eine genauere Betrachtung kann 
aber erst gemacht werden, wenn 
die Buchhaltungen 2014 vorliegen.  
 

Was auf dem Betrieb zunehmend 
ins Gewicht fällt, ist der ständig 
wachsende administrative Auf-
wand. Die AP 14–17 hat mit all 
den neuen und angepassten Ver-
ordnungen, Vorschriften und For-
mularen sicher nicht für Entlastung 
gesorgt. Dies zeigt sich ebenfalls 
bei den Ämtern in den Kantonen 
und beim Bund, welche grössten-
teils zusätzliches Personal anstel-
len mussten, damit die AP 14–17 
umgesetzt werden konnte. 

Die AP 14–17 ist noch kaum um-
gesetzt und bereits wird von An-
passungen bei den Verordnungen 
und neuen Perspektiven gespro-
chen. So soll bereits nächstes Jahr 
aufgrund des Sparprogrammes der 
Budgetrahmen für die Landwirt-
schaft gekürzt werden.  
 

Der Bereich Beratungen  wird im-
mer wichtiger, er wird länger je 
mehr nachgefragt. Zu diesem Be-
reich gehören z. B. Hofübergaben, 
Liegenschaftsschätzungen, Bo-
den- und Pachtrecht, betriebswirt-
schaftliche Kalkulationen, Verträ-
ge, Liegenschaftsverkäufe usw. 
Deshalb widmen wir einen Teil der 
Lerch Mitteilungen diesem Thema. 
 

In der letzten Ausgabe wurde das 
Thema Zeit und die Aufarbeitung 
von Arbeitsrückständen im Leitarti-
kel erwähnt. Es freut uns, dass wir 
unser Team mit ausgewiesenen 
Fachkräften aufstocken konnten. 
 

Auch dieses Jahr sind wir an der 
Agrama  mit einem Stand vertre-
ten. Wir freuen uns, Sie an un-
serem Stand persönlich begrüssen 
zu dürfen.  
 

Wir wünschen Ihnen einen erfolg-
reichen Rest des Jahres und vor 
allem gute Gesundheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Nebiker 
Mitglied der Geschäftsleitung 
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Einzahlung 2./3. Säule – Vorbezüge aus der 2. Säule  
 
 
Traditionellerweise rufen wir vor 
Ende Jahr die Möglichkeiten 
steuerlich begünstigter Vorsor-
gezahlungen in Erinnerung. 
 
Einzahlungsmöglichkeiten 
Im Rahmen der freiwilligen Vor-
sorgebeiträge Selbständigerwer-
bender sind hauptsächlich Zah-
lungen an die Säule 3a (gebun-
dene Selbstvorsorge) und an die 
Säule 2b (überobligatorische be-
rufliche Vorsorge) von Bedeu-
tung. 
Obligatorisch versicherte Ange-
stellte leisten die beruflichen Vor-
sorgebeiträge dagegen an die 
Säule 2a (Pensionskasse) und 
ergänzend allenfalls freiwillig an 
die Säulen 3a oder 3b (freie Vor-
sorge). 
Personen ohne Erwerbseinkom-
men können nur in die freie Vor-
sorge einzahlen. 
 
Einzahlungslimiten  
und Einzahlungsfrist 
Für das Jahr 2014 gelten unver-
ändert folgende Höchstbeträge 
an die Säule 3a: 
·  mit gleichzeitigen Beiträgen an 

die 2. Säule: Fr. 6‘739.-. 
·  ohne Beiträge an die 2. Säule: 

20% des Erwerbseinkommens 
maximal Fr. 33‘696.-. 

Die meisten Landwirte, die sich 
freiwillig in der überobligatori-
schen beruflichen Vorsorge ver-
sichern lassen (Säule 2b), schlie-
ssen eine Vorsorgevereinbarung 
mit „Agrisano Prevos“ in Brugg 
ab (früher Vorsorgestiftung der 
schweizerischen Landwirtschaft 
in Brugg).  

Gemäss Reglement gelten fol-
gende Höchstbeträge: 
·  bis Alter 40: 20% des versicher-

ten Einkommens (im Maximum 
AHV-Einkommen) 

·  ab Alter 41: 25% des versicher-
ten Einkommens (im Maximum 
AHV-Einkommen) 

Wir raten, die Einzahlungen in 
die steuerbegünstigten Vorsor-
gen rechtzeitig (idealerweise vor 
Mitte Dezember) zu leisten, da-
mit diese noch im laufenden Jahr 
steuerwirksam werden. Verspä-
tete Zahlungen schreiben die 
Vorsorgeeinrichtungen dem Fol-
gejahr gut. 
Bei Unsicherheiten bezüglich der 
optimalen Höhe der Vorsorgebei-
träge empfehlen wir, rechtzeitig 
die Treuhandstelle zu kontaktie-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbezüge aus der 2. Säule 
 

Gesetzliche Grundlagen und 
Voraussetzungen 
Das Bundesgesetz über die be-
rufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVG) 
und das Bundesgesetz über die 
Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenvorsorge (FZG) regeln die 
Versicherungsleistungen und die 
Möglichkeiten allfälliger Vorbe-
züge vor Erreichung des ordent-
lichen Rentenalters. Gründe für 

einen Vorbezug oder eine Bar-
auszahlung von Kapitalien aus 
der beruflichen Vorsorge können 
der Erwerb von Wohneigentum, 
die Rückzahlung von Hypothe-
kardarlehen auf selbstbewohnten 
Liegenschaften, die Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstä-
tigkeit oder die Verlegung des 
Wohnsitzes ins Ausland sein. 
 
Spezialfall „Vorbezug für  
betriebliche Investitionen“ 
In den vergangenen Jahren be-
stand ausserdem die Möglich-
keit, zur Finanzierung betriebli-
cher Investitionen (z.B. Ersatz 
einer veralteten Siloanlage) an-
gesparte Kapitalien aus der 
überobligatorischen beruflichen 
Vorsorge zu beziehen. Das Bun-
desgericht hatte konkret im 
Jahre 2008 einen entsprechen-
den Vorbezug eines Landwirtes 
bejaht (BGE 134 V 170). Eine 
derartige Kapitalleistung löste ei-
ne einmalige Besteuerung zum 
reduzierten Vorsorgetarif aus. 
 
Mit einem weiteren Entscheid im 
Jahre 2009 (BGE 135 V 418) 
konkretisierte das Bundesgericht 
die Voraussetzungen eines sol-
chen Vorbezuges. Bei diesem 
Entscheid ging es um einen Gy-
näkologen, der Vorsorgegelder 
für die Rückzahlung eines Inves-
titionskredites beziehen wollte. 
Das Bundesgericht hat in diesem 
Fall entschieden, dass ein Vor-
bezug für betriebliche Investiti-
onen nur zulässig ist, wenn (Zi-
tat) „der Selbständigerwerbende 
zu diesem Zeitpunkt den Vorsor-
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Einzahlung 2./3. Säule – Vorbezüge aus der 2. Säule  
 

gevertrag kündigt und die ver-
traglichen Beziehungen mit sei-
ner Vorsorgevereinbarung been-
det.“ 
 
Kreisschreiben Nr. 41 –  
Auswirkungen 
Unter anderem als Folge dieses 
Entscheides hat die Eidg. Steu-
erverwaltung (ESTV) kürzlich 
das Kreisschreiben Nr. 41 zur 
„Freizügigkeit in der beruflichen 
Alters- Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge“ publiziert und in 
Kraft gesetzt. Ziel dieses Schrei-
bens ist offensichtlich, den „ge-
staffelten Bezug“ von Kapitalleis-
tungen und die daraus resultie-
renden Steuervorteile zu unter-
binden.  
 
·  Bezüglich der Vorbezüge für 

betriebliche Investitionen wird 
ausgeführt, dass steuerbegüns-
tigte Vorbezüge nur noch mög-
lich sind, wenn zu diesem Zeit-
punkt das gesamte Vorsorge-
kapital bezogen und gleichzei-
tig das Vorsorgeverhältnis auf-
gelöst wird.  

·  Falls die Investition geringer als 
die Kapitalleistung ausfällt, wird 
das nicht benötigte Kapital auf 
eine vom Versicherten bezeich-
nete Freizügigkeitseinrichtung 
überwiesen.

Unzulässig bezogene oder 
zweckentfremdete Auszahlun-
gen werden nicht gesondert 
zum Vorsorgetarif sondern zu-
sammen mit den übrigen or-
dentlichen Einkünften besteuert 
(also als „normale“ steuerbare 
Einkünfte und nicht mehr privi-
legiert). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steuerliche und  
vorsorgetechnische Nachteile 
·  Die Steuerbelastung im Falle 

einer ordentlichen Besteuerung 
dürfte in den meisten Fällen ein 
Mehrfaches der Vorsorgesteuer 
betragen. 

·  Mit der obligatorischen Kündi-
gung des Vorsorgeverhältnis-
ses fallen automatisch die Risi-
kodeckungen weg. Bei der 
Agrisano Stiftung kann in so ei-
nem Fall schriftlich ein Antrag 
auf Weiterführung des Risiko-

schutzes in der freiwilligen Vor-
sorge Säule 3b gestellt werden. 
Allerdings hat die Versicherung 
dabei mehr Möglichkeiten für 
gesundheitliche Vorbehalte. 

 
Fazit  
Auch nach Inkrafttreten des 
Kreisschreibens Nr. 41 sind steu-
erlich begünstigte Vorbezüge 
aus der überobligatorischen be-
ruflichen Vorsorge nach wie vor 
möglich, die Option eines Vorbe- 
zuges für betriebliche Investiti-
onen wird aber eingeschränkt.  
 
Leider lässt das Kreisschreiben 
die Frage offen, ob nach einer 
Vertragsauflösung infolge Vorbe-
zug für betriebliche Investition 
ein Wiederanschluss an eine 
Vorsorgeeinrichtung zulässig ist. 
Diesbezüglich sind also künftige 
Gerichtsfälle bereits vorprogram-
miert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephan Plattner 
Team Treuhand Landwirtschaft 

 

Neue Musterverträge für Betriebsgemeinschaften 
 

 
In diesem Jahr publizierte die 
Agridea zusammen mit dem 
Schweizer Bauernverband die 
neuen Musterverträge für Be-
triebsgemeinschaften. Die Ver-
träge sind bezüglich Rechtslage 
und betriebswirtschaftlicher Pra-
xis auf dem neusten Stand.  
 
Für die Gründung von Betriebs- 
oder Betriebszweiggemeinschaf-
ten empfehlen wir, die Vertrags-
ausgestaltung nach diesen neu-
en Grundlagen auszuführen. Bei 
bestehenden Gemeinschaften ist

eine Überprüfung der geltenden 
Verträge zum Beispiel vor grös-
seren Investitionen oder vor

Betriebsübergaben sinnvoll. Die 
Lerch Treuhand AG unterstützt 
Sie dabei gerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerhard Ryf 
Team Schätzung und Beratung
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Pachtrecht 
 
 
Das landw. Pachtrecht gibt im-
mer wieder Anlass zu Diskussi-
onen und Unstimmigkeiten zwi-
schen Pächter und Verpächter, 
aber auch zu Fragestellungen an 
uns. Im Folgenenden werden wir 
deshalb 4 Aspekte des landw. 
Pachtrechts näher erörtern.  
 
Entstehung eines  
Pachtvertrages  
Bei einer landw. Pacht überlässt 
der Verpächter dem Pächter ein 
Gewerbe oder Grundstück zur 
landw. Nutzung, und der Pächter 
bezahlt dem Verpächter dafür ei-
nen Zins. Ein Pachtvertrag kann 
schriftlich oder mündlich, aber 
auch bereits stillschweigend 
durch schlüssiges Verhalten ge-
schlossen werden. Ein schlüs-
siges Verhalten liegt dann vor, 
wenn der Pächter ein Grund-
stück ungehindert bewirtschaften 
kann und der Verpächter dafür 
ein Entgelt entgegennimmt. Da-
bei spielt die Art des Entgelts 
keine Rolle. Die Entschädigung 
kann in Form von Geld, Natura-
lien (Obst, Kartoffeln, Käse usw.) 
oder Dienstleistungen erfolgen. 
 
Das landw. Pachtrecht wird vor-
wiegend im Bundesgesetz über 
die landw. Pacht (LPG) umfas-
send geregelt. Wird kein schrift-
licher Pachtvertrag abgeschlos-
sen, gelten automatisch die ge-
setzlichen Bestimmungen. Mit 
einem schriftlichen Pachtvertrag 
können Vertragspunkte (z.B. be-
treffend Bewirtschaftung) präzi-
siert oder erweitert werden. Das 
landw. Pachtgesetz enthält je-
doch viele zwingende (Mindest-) 
Bestimmungen, welche ohne Be-
willigung durch eine kantonale 
Behörde (Landwirtschaftsamt) 
nicht abgeändert werden dürfen. 
So beträgt die erste Pachtdauer 
für landw. Gewerbe mindestens 
9 Jahre  und für einzelne Grund-
stücke mindestens 6 Jahre . 
Wird der Pachtvertrag von keiner 
Partei gekündigt, so erneuert 
sich dieser um 6 Jahre . Das 

 
Vereinbaren einer kürzeren Fort-
setzungsdauer ist ebenfalls nur 
mit Bewilligung gültig.  
 
Pachtland bei  
Betriebsübergabe  
Im Rahmen einer Betriebsüber-
gabe ist anzustreben, dass der 
Betriebsübernehmer die gepach-
teten Grundstücke des Be-
triebsübergebers weiterhin be-
wirtschaften kann. Das landw. 
Pachtgesetz sieht die Möglich-
keit vor, dass der Betriebsüber-
nehmer in den bestehenden 
Pachtvertrag zwischen Verpäch-
ter und Betriebsübergeber eintre-
ten kann. Dafür müssen jedoch 
drei Voraussetzungen erfüllt 
sein: 
 

1. Beim Übergabeobjekt muss 
es sich um ein landw. Gewer-
be handeln. 

2. Der Übernehmer erklärt dem 
Verpächter schriftlich , dass 
er sein Grundstück weiterbe-
wirtschaften möchte. 

3. Der Verpächter lehnt innert 
dreier Monate seit Empfang 
der Erklärung den Überneh-
mer nicht als neuen Pächter 
ab.  

 

Weiter besteht die Möglichkeit, 
dass zwischen dem Übernehmer 
und dem Verpächter ein neuer 
Pachtvertrag abgeschlossen 
wird. Im Gegensatz zum Eintritt 

 
in einen bestehenden Pachtver-
trag wird in diesem Fall bei ei-
nem Ausüben des Pächtervor-
kaufsrechts die Vertragsdauer 
vom Abtreter nicht mitberück-
sichtigt. Der Pächter hat nur 
dann ein Vorkaufsrecht, wenn 
die gesetzliche Mindestpacht-
dauer (6 Jahre bei Grundstücken 
und 9 Jahre bei Gewerben) ab-
gelaufen ist.  
 
Akzeptiert der Verpächter den 
neuen Pächter nicht (kein Eintritt 
in den bestehenden Vertrag und 
kein neuer Vertrag), besteht der 
Pachtvertrag mit dem bisherigen 
Betriebsinhaber (Abtreter) grund-
sätzlich weiter.  
 
Bewirtschaftet der Abtreter das 
Pachtgrundstück jedoch nicht 
mehr auf eigene Rechnung und 
Gefahr, so verletzt er seine Be-
wirtschaftungspflicht und gibt 
dem Verpächter die Möglichkeit, 
den Pachtvertrag mit einer Frist 
von 6 Monaten schriftlich auf den 
folgenden Frühjahr- oder Herbst-
termin zu kündigen. 
 
Fazit:  Ein Betriebsübernehmer 
hat keinen gesetzlichen An-
spruch auf das Pachtland des 
Betriebsübergebers. Ein aktives 
und rechtzeitiges Zugehen auf 
den Verpächter ist deshalb zu 
empfehlen.  
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Pachtrecht 
 
 
Kündigung 
Eine Kündigung ist nur gültig, 
wenn sie schriftlich erfolgt. Das 
Kündigungsschreiben muss vor 
Beginn der Kündigungsfrist (ge-
setzliche Kündigungsfrist von 
mind. 1 Jahr) beim Adressaten 
eintreffen. Trifft das Kündigungs-
schreiben zu spät ein, ist die 
Kündigung nicht ungültig , son-
dern bewirkt, dass das Pacht-
verhältnis auf den nächsten or-
dentlichen Termin gekündigt 
wird.  
 
Erfolgt eine Kündigung auf den 
falschen Termin, so ist diese 
ebenfalls nicht ungültig, sondern 
bewirkt die Beendigung der 
Pacht auf den nächsten gesetzli-
chen oder vertraglichen Termin.  
 
Ist die Erfüllung des Vertrages 
für eine Partei aus wichtigen 
Gründen unzumutbar, so kann 
die Pacht auch vor Ablauf der 
gesetzlichen oder vertraglich 
vereinbarten Vertragsdauer auf 
den folgenden Frühjahrs- oder 
Herbsttermin gekündigt werden. 
In diesem Fall gilt eine Kündi-
gungsfrist von 6 Monaten.  
 
Was als wichtiger Grund gilt, ist 
im Einzelfall (vom Richter) zu 
klären. Kein Grund zur vorzeiti-
gen Kündigung ist jedoch die 
Selbstbewirtschaftung durch den 
Verpächter.  
 
Veräusserung von  
Pachtgrundstück  
Wird ein Pachtgrundstück ver-
äussert, so hat der Pächter 
daran ein Vorkaufsrecht, wenn: 
 

1. Die gesetzliche Mindestpacht-
dauer abgelaufen ist. 

2. Der Pächter Eigentümer eines 
landw. Gewerbes ist (Gewer-
bebeurteilung unter Einbezug 
der für längere Dauer zuge-
pachteten Grundstücke).  

3. Keine andere vorkaufsberech-
tigte Person, welche vor dem 
Pächter ein Vorkaufsrecht hat, 
dieses ausübt.  

Will oder kann der Pächter das 
Grundstück nicht erwerben und 
wird das Grundstück an eine an-
dere Person veräussert, so tritt 
der Erwerber in den Pachtvertrag 
ein. Der Erwerber kann den 
Pachtvertrag unter anderem je-
doch auflösen, wenn er den 
Pachtgegenstand zur Selbstbe-
wirtschaftung  erwirbt. In diesem 
Fall muss der Erwerber dem 
Pächter innert 3 Monate seit Ab-
schluss des Veräusserungsver-
trags und unter Einhaltung einer 
Frist von 1 Jahr mitteilen, dass 
der Pachtvertrag auf den folgen-
den Frühjahrs- oder Herbstter-
min aufgelöst sei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei vorzeitiger Auflösung der 
Pacht kann der Pächter innert 30 
Tagen seit Empfang der Anzeige 
des Erwerbers auf Erstreckung 
klagen. Die Pacht wird dann um 
mindestens 6 Monate, jedoch um 
höchstens 2 Jahre erstreckt 
(kleine Erstreckung).  
 
Muss der Pächter vor Ablauf der 
gesetzlichen oder vertraglich ver-
einbarten Pachtdauer das Pacht-
objekt verlassen, so hat der Ver-
pächter, d.h. der Veräusserer , 
ihm den dadurch entstandenen 
Schaden zu ersetzen.  
 
Weiter erlauben wir uns, ein paar 
Bemerkungen zum Vorkaufs-

recht des Pächters anzubringen. 
Der Pächter kann auf sein Vor-
kaufsrecht nicht im Voraus ver-
zichten . Eine Vereinbarung zwi-
schen Verpächter und Pächter 
(beispielsweise im Pachtvertrag), 
die besagt, dass der Pächter auf 
sein Vorkaufsrecht verzichtet, ist 
somit nichtig. Der Pächter kann 
im Voraus auf sein Vorkaufsrecht 
nur verzichten, wenn sich der 
Verzicht auf einen bestimmten 
Vorkaufsfall  bezieht und er über 
die wesentlichen Elemente des 
Vertrages (Parteien, Gegen-
stand, Entgelt) zwischen Ver-
pächter und Erwerber informiert 
ist. 
Diese Verzichtserklärung bedarf 
zu ihrer Gültigkeit jedoch der öf-
fentlichen Beurkundung . Eine 
nur mündliche oder schriftliche 
Verzichtserklärung des Pächters 
genügt nicht, und der Pächter 
kann auch nach dem Verkauf 
des Grundstücks sein Vorkaufs-
recht noch geltend machen, was 
den Vertrag zwischen Verpäch-
ter und Erwerber nichtig macht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das landw. Pachtgesetz umfasst 
aktuell 61 Gesetzesartikel und 
etliche Absätze. Zögern Sie nicht 
mit uns Kontakt aufzunehmen, 
wenn Sie Fragen zum umfang-
reichen Pachtrecht haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curdin Bundi 
Team Schätzung und Beratung
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Liegenschaftsschätzungen 
 
 
Neben den klassischen Treu-
handdienstleistungen bildet der 
Bereich Liegenschaftsschätzun-
gen ein wichtiges Standbein der 
Lerch Treuhand AG.  
 
Ertragswertschätzung 
Bei Liegenschaftsschätzungen 
wird zwischen Ertragswert- und 
Verkehrswertschätzungen unter-
schieden. Der landwirtschaftliche 
Ertragswert entspricht gemäss 
Art. 10 des Bundesgesetzes 
über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) dem Kapital, das mit 
dem Ertrag eines landwirtschaft-
lichen Gewerbes oder Grund-
stückes bei landesüblicher Be-
wirtschaftung zum durchschnitt-
lichen Zinssatz für erste Hypo-
theken verzinst werden kann. Als 
Grundlage für die Ertragswert-
schätzung wird die Anleitung für 
die Schätzung des landwirt-
schaftlichen Ertragswertes ver-
wendet.  
 
Der Grossteil der von uns durch-
geführten Schätzungen betrifft 
das Schätzen des landw. Er-
tragswertes. Dieser bildet die 
Grundlage für 
 

1. die Bestimmung des Anrech-
nungswertes von landw. Ge-
werben oder landw. Grund-
stücken bei Erbteilungen und 
lebzeitigen Betriebsüberga-
ben innerhalb der Familie, 
wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind (Art. 17 und Art. 21 
BGBB), 

2. die Berechnung des landw. 
Pachtzinses (Art. 37 und Art. 
38 des Bundesgesetz über 
die landwirtschaftliche Pacht 
(LPG)), 

3. die Ermittlung des Verkehrs-
wertes (höchstzulässiger Ver-
kaufspreis) von landw. Ge-
werben sowie 

4. die Ermittlung der Belastungs-
grenze. 

 

Die Belastungsgrenze kommt bei 
sämtlichen Grundstücken zur 
Anwendung, welche dem BGBB 

 
unterstehen und stellt die Grenze 
dar, bis zu welcher die Grund-
stücke maximal mit Grundpfand-
rechten belastet werden dürfen. 
Beabsichtigt ein Eigentümer ei-
nes Grundstückes, welches dem 
BGBB untersteht, die Hypothek 
(meistens für ein Bauprojekt) zu 
erhöhen, verlangt die Bank häu-
fig die (erneute) Feststellung der 
Belastungsgrenze. Dafür muss 
eine Ertragswertschätzung vor-
genommen und durch die zu-
ständige kantonale Behörde be-
willigt werden. Die Belastungs-
grenze dient als Massnahme zur 
Verhütung der Überschuldung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäss Art. 2 BGBB unterste-
hen grundsätzlich sämtliche 
landwirtschaftlichen Grundstü-
cke, die ausserhalb einer Bau-
zone liegen und für welche die 
landwirtschaftliche Nutzung zu-
lässig ist, diesen Vorschriften. 
Das Gesetz gilt jedoch nicht für 
Grundstücke von weniger als 15 
Aren Rebland oder 25 Aren an-
derem Land, die nicht zu einem 
landwirtschaftlichen Gewerbe 
gehören. Demgegenüber kommt 
das BGBB unter gewissen Um-
ständen auch für Grundstücke, 
welche in der Bauzone liegen, 
zur Anwendung. Aus diesen 
Gründen muss vor jeder Schät-
zung die Sachlage genau über-
prüft werden. 
 
Verkehrswertschätzung 
Unter Verkehrswert versteht man 
den Marktwert eines Grundstü-
ckes oder einer Liegenschaft. Er 
entspricht nach allgemeiner De-
finition dem mittleren Preis, zu 
dem Grundstücke oder Liegen-
schaften gleicher oder ähnlicher 

 
Grösse, Lage und Beschaffen-
heit in der betreffenden Gegend 
unter normalen Verhältnissen 
verkauft werden und der auch 
weiterhin erzielbar erscheint. 
Vorzugs-, Liebhaber- und ähnli-
che Ausnahmepreise, die stark 
von individuellen Interessen des 
Käufers geprägt sind, werden 
nicht berücksichtigt.  
 
Die Verkehrswertschätzung kann 
auf unterschiedlichen Schät-
zungsmethoden bzw. Grundan-
nahmen basieren, sofern diese 
vertretbar sind.  
 
Zu berücksichtigen ist, dass für 
die Verkehrswertberechnung teil-
weise der Ertragswert als Be-
rechnungsgrundlage herangezo-
gen wird und nicht allein das An-
gebot und die Nachfrage den 
Preis bestimmen. 
 
Der Verkehrswert einer Liegen-
schaft wird hauptsächlich be-
nötigt 
 
1. für die Bestimmung des An-

rechnungswertes von landw. 
Gewerben oder landw. Grund-
stücken bei Erbteilungen und 
lebzeitigen Betriebsüberga-
ben innerhalb der Familie 
(wenn die Voraussetzungen 
wie z.B. die Selbstbewirt-
schaftung, für die Übernahme 
zum Ertragswert oder doppel-
ten Ertragswert nicht gegeben 
sind (Art. 17 und Art. 21 
BGBB)),  

2. für die Bestimmung des An-
rechnungswertes von nicht-
landwirtschaftlichen Nebenge-
werben wie z.B. Restaurant, 
Sägerei, Werkstatt usw. (Art. 
17 BGBB) 

3. beim Verkauf von landw. 
Grundstücken und Gewerben 
ausserhalb der Familie sowie 

4. für die Gewinnberechnung bei 
steuerlichen Überführungen 
von Grundstücken in der 
Bauzone vom Geschäftsver-
mögen ins Privatvermögen.
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Liegenschaftsschätzungen 
 
 
Als landwirtschaftliches Gewerbe 
gilt gem. Art. 7 BGBB eine Ge-
samtheit von landwirtschaftlichen 
Grundstücken, Bauten und Anla-
gen, die als Grundlage der land-
wirtschaftlichen Produktion dient 
und zu deren Bewirtschaftung 
mindestens eine (kantonale Ab-
weichungen vorbehalten) Stan-
dartarbeitskraft (SAK) nötig ist. 
Alle Betriebe mit in der Regel 
weniger als einer SAK gelten als 
landwirtschaftliches Grundstück. 
 
Ablauf einer Schätzung  
Eine seriöse Ertragswert- oder 
Verkehrswertschätzung bedingt 
eine gründliche Aufnahme aller 
Liegenschaftsbestandteile 
(Wohn- und Ökonomiegebäude, 
Land, Obstanlagen, Wald usw.) 
vor Ort. Jeder Liegenschaftsbe-
standteil wird für sich nach den 
betreffenden Vorschriften bewer-
tet und für die Berechnung des

gesamten Ertragswertes- oder 
Verkehrswertes werden die ein-
zelnen Elemente zusammenge-
rechnet.  
Bei der Lerch Treuhand AG läuft 
eine Schätzung in der Regel fol-
gendermassen ab: 
 
1. Telefonische Besprechung 

der Ausgangslage mit Abklä-
rungen der benötigten Werte 
und Auflistung der notwendi-
gen Unterlagen.  

 

2. Vorbereitung der Betriebsauf-
nahme anhand der Unter-
lagen, welche uns von den 
Kunden vorgängig zugestellt 
werden.  

 

3. Betriebsaufnahme und Be-
sprechung vor Ort mit Besich-
tigung sämtlicher Liegen-
schaftsbestandteile. 

4 
 

4. Berechnung der einzelnen 
Werte unter Berücksichtigung

der jeweiligen rechtlichen 
Grundlagen inkl. Erstellung 
Schätzungsbericht und Zu-
stellung an Auftraggeber.  

 

5. Allfällige Weiterleitung der 
Schätzung an Dritte (Land-
wirtschaftsamt für z.B. Be-
willigung der Belastungsgren-
ze, Banken, Steuerverwaltung 
usw.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Jeck 
Team Schätzung und Beratung

 
Liegenschaftshandel 
 
 
Der Verkauf, insbesondere einer landwirtschaftli-
chen Liegenschaft, ist eine sehr komplexe An-
gelegenheit. Die Praxis zeigt, dass der Beizug ei-
ner Fachperson fast unumgänglich ist, damit un-
liebsame Überraschungen vermieden werden 
können.  
 
Bei einem Verkauf einer Liegenschaft, welche dem 
BGBB untersteht, müssen spezifische gesetzliche 
Grundlagen eingehalten werden. Aufgrund unserer 
langjährigen Erfahrung in diesem Bereich können 
wir unsere Kunden im ganzen Prozess eines Lie-
genschaftskaufs oder -verkaufs beraten. Unsere 
Dienstleistungen umfassen je nach Wunsch: 
 
1. Eine detaillierte Betriebsbesichtigung mit Auf-

nahme und Bewertung sämtlicher Gebäude-
bestandteile, Maschinen und Geräte usw. sowie 
die Berechnung der jeweiligen Verkaufswerte. 

2. Verhandlungen und Abklärungen mit der zu-
ständigen Bewilligungsbehörde über den Ver-
kaufspreis (höchstzulässiger Preis) der Liegen-
schaft. 

3. Das Erstellen der Verkaufsdokumentation und 
des Inserates inkl. Ausschreibung des Objekts 
in den gewünschten Medien (Zeitung, Online).  

4. Entgegennahme und Beantwortung sämtlicher 
Anfragen von Interessenten. 

5. Betriebsbesichtigungen mit Interessenten und 
Führung der Verkaufsverhandlungen. 

6. Abklärungen zur Finanzierung und Tragbarkeit. 
7. Die Ausarbeitung und Vorbereitung von Ver-

tragsentwürfen resp. Kaufverträgen. 
8. Die Berechnung der steuerlichen Auswirkungen 

aufgrund des Liegenschaftsverkaufs und das 
Aufzeigen allfälliger Optimierungsmöglichkei-
ten. 

 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
Bei Bedarf können Sie uns unverbindlich anfragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Jeck 
Team Schätzung und Beratung 
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Agrarpolitik 2014 - 2017 
 
 
Anfangs November 2014 erhiel-
ten die Landwirte die ersten Ab-
rechnungen der Direktzahlungen 
unter dem neuen System der Ag-
rarpolitik (AP) 2014-2017. 
Zudem wurde der Faktor für die 
Übergangsbeiträge bekannt ge-
geben, der nun mit rund 0.47 
anstatt 0.70 wesentlich tiefer 
ausfallen wird als geplant. 
Die Übergangsbeiträge wurden 
eingeführt, um die umfangreiche 
Reform finanziell abzufedern. Sie 
werden in den nächsten Jahren 
zunehmend zurückgefahren. Die 
Auswirkungen der neuen Agrar-
politik auf den Geldbeutel der 
Bauern werden damit allmählich 
offensichtlich. Will der Landwirt 
drohende Einkommensausfälle 
kompensieren, so muss er bei 
den verschiedenen Massnahmen 
Optimierungen vornehmen. In 
jedem Fall bedingt dies eine Ab-
wägung zwischen „Direktzah-
lungsoptimierung“ und einer ver-
nünftigen betriebs- und arbeits-
wirtschaftlichen Praxis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übergangsfrist bei  
Personengesellschaften 
Bei Personengesellschaften (z.B. 
Generationengemeinschaft) ist 
die Direktzahlungsberechtigung 
an das Alter von jedem Gesell-
schafter gekoppelt.  
Hat ein Gesellschafter vor dem 
1. Januar des Beitragsjahres das 
65. Altersjahr vollendet, so wer-
den die Direktzahlungen anteils-
mässig gekürzt.  
Für Personengesellschaften, die 
bereits vor dem 1. Januar 2014 
bestanden haben, läuft die ent-
sprechende Übergangsfrist Ende

 
2015 aus. Bis zu diesem Zeit-
punkt müssen die Bewirtschaf-
tungsverhältnisse bzw. die Ver-
träge angepasst werden. Ist in 
diesem Zusammenhang eine Be-
triebsübergabe geplant, so emp-
fehlen wir unbedingt, mit den 
entsprechenden Planungen und 
Vorarbeiten zu beginnen. Die 
Lerch Treuhand AG bietet hierzu 
gerne kompetente Hilfe an. 
 
Anpassungen im  
Boden- und Pachtrecht 
Im Boden- und Pachtrecht wur-
den anlässlich der aktuellen 
Agrarreform keine substanziellen 
Änderungen vorgenommen. 
Dennoch können gewisse Punk-
te von Relevanz sein: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodenrecht 
Kleingrundstücke unter 25 Aren 
sind dem Geltungsbereich des 
bäuerlichen Bodenrechts(BGBB) 
unterstellt, während in der betref-
fenden Region eine Landumle-
gung durchgeführt wird. 
Grundstücke unter 25 Aren, die 
nicht zu einem landwirtschaftli-
chen Gewerbe gehören, werden 
bei der Beurteilung der Belas-
tungsgrenze nicht mehr berück-
sichtigt. 
Die Kantone haben neu die Mög-
lichkeit, die Gewerbegrenze auf 
0.6 Standardarbeitskräfte (SAK) 
herabzusetzen. In der alten Ver-
sion lag diese Untergrenze noch 
bei 0.75 SAK. 
Verlangt das Gesetz das Eigen-
tum an einem landwirtschaftlich-
en Gewerbe, so kann neu auch 
die zugepachtete Fläche mitbe-
rücksichtigt werden. Wesentlich 
ist diese Änderung insbesondere 
bei der Frage, ob ein Pächter 

 
beim Verkauf des Pachtlandes 
über ein Vorkaufsrecht verfügt 
oder nicht. 
 
Pachtrecht 
Gemäss dem angepassten 
Pachtgesetz ist auf einer ge-
mischten Parzelle die Kündigung 
des nichtlandwirtschaftlichen 
Teils (Bauzone) möglich. Der 
Vertrag mit dem Restgrundstück 
wird dann fortgesetzt. Für den 
gekündeten Teil innerhalb der 
Bauzone wird zudem keine 
Pachterstreckung mehr gewährt. 
Weiter schuf der Gesetzgeber 
die Möglichkeit, dass im Rahmen 
von Pachtlandarrondierungen 
der Pachtvertrag aufgelöst wer-
den kann. 
 
Keine Agrarpolitik 2018-2021 
Gemäss Absicht des Bundesra-
tes sollen für die Zeit nach dem 
Jahr 2017 keine grundlegenden 
Änderungen auf Gesetzesbasis 
vorgenommen werden. Anpas-
sungsmöglichkeiten bestehen 
hingegen auf Verordnungsstufe. 
Aus Sicht des Treuhänders wird 
eine Konsolidierung von beste-
henden Grundlagen begrüsst, 
sofern dies auf den Landwirt-
schaftsbetrieben für mehr Pla-
nungssicherheit sorgt. Auf der 
anderen Seite ist nach einer so 
umfangreichen Reform wie die 
AP 2014-2017 Optimierungsbe-
darf vorhanden, insbesondere 
um den administrativen Aufwand 
für die Bauern zu verringern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerhard Ryf 
Team Schätzung und Beratung
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Fernwartung neu mit ISL-Light, Sicherheitsproblem U SB-Stick 
 
 
Haben Sie ein Problem mit der 
Buchhaltungssoftware, benut-
zen wir gerne die Fernwartung, 
damit wir auf Ihrem Computer 
das Problem ansehen und hel-
fen können . 
 
Das funktioniert fast überall, so-
fern der Computer mit dem Inter-
net verbunden ist. Der Ablauf ist 
so, dass von beiden Seiten eine 
sichere Verbindung zu einem 
Server aufgebaut wird. An-
schliessend müssen Sie als Kun-
de einen 6 - 8 stelligen Code ein-
geben, welchen wir Ihnen telefo-
nisch mitteilen. Danach werden 
die beiden Seiten verbunden. Sie 
müssen uns dann zusätzlich 
noch die Einwilligung geben, 
dass wir Ihren Bildschirm sehen 
und allenfalls Eingaben machen 
können. Ohne Einwilligung von 
ihrer Seite ist es nicht möglich, 
dass wir auf Ihren PC zugreifen 
können.  
 
Support mit  
Netviewer läuft aus  
Bei vielen Kunden, die das Pro-
gramm CashMan verwenden, 
haben wir in der Vergangenheit 
die Software Netviewer auf dem 
Desktop hinterlassen, die dann 
nur noch angeklickt werden 
musste, um die Verbindung zu 
starten. Da diese Lösung Ende 
2015 nicht mehr unterstützt wird, 
wechseln wir bei Gelegenheit auf 
die Fernwartungssoftware ISL 
Light. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Support in  
Zukunft mit ISL Light 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brauchen Sie Hilfe, weil bei den 
von uns verkauften Programmen 
CashMan oder AgroOffice Prob-
leme auftreten, kann die Fern-
wartung den Support beschleu-
nigen und vereinfachen. Im Pro-
gramm AgroOffice ist unter "Wei-
tere Programme" die Option 
Fernwartung starten integriert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernwartung im AgroOffice 
 

In den anderen Fällen muss die 
Software einmalig heruntergela-
den werden. Sie finden sie auf 
unserer Website Lerch-Treu-
hand.ch bei "Download & Ser-
vice" oder unter Quicklinks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie ein Buchhaltungspro-
gramm neu im Einsatz und Fra-
gen bei der alltäglichen Arbeit, 
kann es ebenfalls sinnvoll sein, 
Ihnen die Abläufe über die Fern- 

 
wartung zu zeigen und Sie zu 
unterstützen. Damit wird erreicht, 
dass Ihre Arbeit uns auch tat-
sächlich ein Stück weit entlastet 
und Sie umgekehrt nicht mehr 
Aufwand als nötig betreiben 
müssen.  
 
Sicherheitsprobleme  
mit USB-Stick 
Vor ungefähr 3 Monaten ist ein 
Sicherheitsproblem mit USB-
Stick (und anderen USB-Ge-
räten) bekannt geworden. Es 
sind nicht die Daten, die auf den 
Stick gespeichert werden, son-
dern die für den Betrieb der 
USB-Schnittstelle nötige Firmwa-
re auf dem Stick, welche mani-
puliert werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da wir auf eine gut geschützte 
EDV angewiesen sind, versu-
chen wir darum, die Verwendung 
von USB-Sticks zu minimieren. 
Für den Datenaustauch stehen 
verschieden Alternative zur Ver-
fügung. Zum Beispiel: Transfer 
per E-Mail, FTP, Dropbox oder 
die Fernwartung.  
Fragen Sie uns, welche Alterna-
tiven für Sie zur Verfügung ste-
hen. 
 
 
 
 
 
 

 
Urs Nussbaumer 

Team Treuhand Landwirtschaft
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Personelles 
 
 
Eintritt - Herzlich willkommen! 
 
Gerhard Ryf Ing.-Agr. FH, Mandatsleiter 
Gerhard Ryf ist am 1. Mai 2014 bei der Lerch Treuhand eingetreten. Er ist gelernter 
Möbelschreiner und Landwirt. Weiter absolvierte er den Studiengang Agrarwirtschaft 
an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen. Anschliessend 
war er während sechs Jahren im Geschäftsbereich Agriexpert des Schweizer Bau-
ernverbands tätig. Er arbeitet nun in der Abteilung von Thomas Nebiker. Seine Auf-
gaben sind insbesondere Verkehrs- und Ertragswertschätzungen, Beratung bei Hof-
übergaben und die Erstellung von Buchhaltungsabschlüssen. In seiner Wohnge-
meinde Rumisberg BE führt er den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mit Mutterkuh-
haltung und Rindviehaufzucht. 
 
 
Nathalie Steiner Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen, Mandatsleiterin 
Seit 1. September 2014 arbeitet Nathalie Steiner in der Abteilung von Thomas Näf. 
Als gelernte Kauffrau mit Weiterbildung zur Fachfrau im Finanz- und Rechnungs-
wesen mit eidg. Fachausweis konnte sie ihr Wissen in den letzten Jahren im Treu-
handbereich erweitern und festigen. Als Mandatsleiterin betreut sie KMU-Kunden 
und erledigt alle damit verbundenen Treuhandarbeiten wie Jahresabschlüsse erstel-
len und Steuererklärungen ausfüllen. Nathalie Steiner wohnt seit einigen Jahren mit 
ihrem Mann in Itingen BL. Wandern, Vereinstätigkeiten und Gartenarbeiten gehören 
unter anderem zu ihren vielfältigen Interessen. 
 
 
 
 
Mirjam Liechti Kauffrau in Ausbildung 
Nachdem Mirjam Liechti ihre Erst-Ausbildung zur Drogistin EFZ abgeschlossen hat-
te, entschied sie sich für eine Zweit-Ausbildung. Sie hat am 18. August 2014 bei uns 
die 3-jährige kaufmännische Lehre mit Berufsmatura begonnen. Sie wohnt bei ihren 
Eltern auf dem Landwirtschaftsbetrieb in Zunzgen BL. In der Freizeit treibt sie gerne 
Sport und ist Mitglied im Damenturnverein.  
 
 
 
Austritt 
 
 
Ruth Mangold begann bei uns vor 22 Jahren als kaufmännische Angestellte. In den 
letzten Jahren war sie im Teilzeitpensum mit Buchhaltungsunterlagen vorbereiten 
und verbuchen beschäftigt. Aufgrund interner Veränderungen wird diese Teilzeitstel-
le per Ende Dezember 2014 aufgehoben.   
Wir danken Ruth Mangold für Ihre wertvolle Arbeit und wünschen ihr bei der neuen 
Arbeitsstelle viel Erfolg und alles Gute. 
 
 
 
Bruno Tschopp betreut seit 1. Januar 2003 bei der Lerch Treuhand die soge-
nannten, alten „Handbuchhaltungen“ und erstellt die dazugehörenden Jahresab-
schlüsse. Seine Hauptaufgabe umfasst das Ausfüllen der Passanten-Steuererklä-
rungen. Ende Dezember 2014 wird Bruno Tschopp pensioniert.  
An dieser Stelle möchten wir Bruno Tschopp für seinen jahrelangen guten Einsatz 
herzlich danken und wünschen ihm für den dritten Lebensabschnitt viel Unter-
nehmungsgeist und gute Gesundheit.   
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Besuchen Sie uns an der AGRAMA 2014  

 
 
Wir sind wieder an der Agrama und freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
Datum Lerch Team / Mandatsleiter 

Do  27.11.14 Priska Brüderlin Curdin Bundi Stephan Ryf Ernst Lerch 

Fr  28.11.14 Urs Nussbaumer Gerhard Ryf Gieri Blumenthal Ernst Lerch 

Sa  29.11.14 Thomas Nebiker Stephan Plattner Martin Jeck Ernst Lerch 

So  30.11.14 Brigitte Eschbach Walter Steiner Christoph Ulrich Ernst Lerch 

Mo  01.12.14 Reto Bobst Beat Dali Marlis Breitenstein  

 
 Unser neuer Standort ist die Halle Nr. 1 mit dem Stand Nr. C 009.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNEXPO 

Richtung B asel / 
Zürich  

Richtung 
Freiburg 

Richtung 
Thun 
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Baulandverkäufe bald wieder tiefer besteuert?  
 
 
Anfangs November hat eine Medienmitteilung des Schw eizer Bauernverbands unter dem Titel 
"Erfolg bei der Grundstückgewinnbesteuerung" für Au fsehen gesorgt.  
Allerdings ist es noch ein weiter Weg, bis der Gewinn aus der Veräusserung von Bauland, welches zum 
Geschäftsvermögen eines Bauern gehört, wieder so besteuert wird, wie das vor dem Bundegerichts-
entscheid vom Dezember 2011 der Fall war (Grundstückgewinnsteuer, ohne AHV und Bundessteuer). 
Die voraussichtliche Annahme der Motion des NR Leo Müller in beiden Räten heisst nur, dass das Par-
lament den Bundesrat beauftragt, die Gesetzesänderung vorzulegen. Ob dann das geänderte Gesetz 
tatsächlich vom Parlament gutgeheissen wird, und in der Folge auch eine mögliche Volksabstimmung 
übersteht, steht noch in den Sternen. Im optimalsten Fall könnte die Änderung im 2016 beschlossen 
werden und würde dann wohl (ohne Referendum) auf 2017 in Kraft treten.  
Die Kantone werden vom Bund über das Steuerharmonisierungsgesetz zur Anpassung der kantonalen 
Steuergesetze gezwungen, was üblicherweise auch mit gewissen Übergangsfristen verbunden ist.  
Es kann darum noch lange nicht von einem Weihnachtsgeschenk für die Bauern geschrieben werden, 
wie dies die Tagespresse tat. 
 

Wer mit Baulandverkäufen warten kann, soll das tun und die Entwicklung verfolgen. 
Im Internet kann die Motion Leo Müller unter folgendem Link nachverfolgt werden:  
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123172  
 
 

Zum Schluss…  
 

wünschen wir Ihnen einen guten Abschluss des 
Jahres 2014!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lerch Treuhand AG , Gstaadmattstr. 5, 4452 Itingen BL, Tel. 061 976 95 30, www.lerch-treuhand.ch 


